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• Dienstleistungen, für deren Inanspruch-
nahme ein Kunde oder Auftraggeber in
ein anderes Land fährt. Damit sind Studi-
um, Krankenhausbehandlung oder die
anwaltliche Beratung außerhalb des eige-
nen Landes gemeint, aber auch die Reser-
vierung von Hotelzimmern im Ausland.
• Dienstleistungen, mit denen in einem
anderen Land investiert wird. Sie dienen
der Organisation von Unterrichtsangebo-
ten oder der Gründung von Niederlassun-
gen, Zweigstellen oder Firmenvertretun-
gen im Ausland.
• Dienstleistungen, die durch Unterneh-
mensangehörige im Ausland erbracht
werden. Das sind etwa ausländische
Lehrkräfte oder Bauarbeiter, die im In-
land tätig sind.

Das Gats sieht bestimmte Prinzipien vor
und erlaubt zwar Ausnahmen davon, al-
lerdings nur unter bestimmten Bedin-
gungen:
• Transparenz: Es gibt eigentlich keine
Ausnahme von dieser »Regel«; die Dul-
dung des Bankgeheimnisses in den Steu-
erparadiesen zeigt allerdings, wie sie ge-
handhabt wird.
• Meistbegünstigungsklausel: Die Länder
müssen ausländische Leistungserbrin-

Dienstleistungen – die neue Ware 
auf dem Weltmarkt

Bis Ende 2006 soll eine neue Runde
des Vertrags abgeschlossen sein, 
mit dem die grenzüberschreitenden
Dienstleistungen weiter liberalisiert
werden. Was die Regierungen
während der Verhandlungen 
an wechselseitiger Grenzöffnung
anbieten, ist weitgehend geheim.

len nur kostenlose, von einem Monopol-
anbieter erbrachte Leistungen dar, etwa
durch staatliche Verwaltungen, Militär
und Justiz, wobei aber die Privatisierung
diesen Zweig immer weiter schrumpfen
lässt. Für die WTO ist es gleichgültig, ob
Dienstleistungen durch den privaten
oder den öffentlichen Sektor erbracht
werden und ob die Angebote kommer-
ziellen Inhalts sind oder nichtkommer-
ziell, etwa wenn sie den sozialen Zusam-
menhalt unterstützen.

Das Gats prüft »Maßnahmen«, nämlich
Gesetze, Regeln und Verfahren, die für
grenzüberschreitende Dienstleistungen
gelten. Betroffen sind etwa auch Nicht-
regierungsorganisationen, die durch öf-
fentliche Zuschüsse subventioniert wer-
den und im Ausland ihre Leistungen an-
bieten. Unterschieden werden vier »Mo-
dalitäten«, in denen Leistungen erbracht
werden:
• Dienstleistungen, die in einem Land für
ein anderes Land erbracht werden. Dazu
gehören Online-Bildungsangebote, die
Energieerzeugung in einem Land für den
Absatz in einem anderen oder die grenz-
überschreitende Übermittlung einer ärzt-
lichen Diagnose.

ie Verabschiedung des Gats, des All-
gemeinen Abkommens über Handel

und Dienstleistungen, bildete 1994 den
Abschluss der Uruguay-Runde zur Erwei-
terung des Gatt, des Allgemeinen Abkom-
mens über Tarife und Handel (daraus ent-
stand die Welthandelsorganisation WTO,
die also für das Gats zuständig ist). Das
Gats sollte nach fünf Jahren überarbeitet
werden und steht deswegen seit dem Jahr
2000 wieder in der politischen Debatte.
Das neue Abkommen soll bis Ende 2006
unterschriftsreif sein.

Beim Gats unterscheidet die WTO zwölf
Wirtschaftsbereiche, in denen Dienst-
leistungen anfallen. Eine Ausnahme stel-
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ger genauso behandeln wie die bestge-
stellten heimischen Anbieter. Ausnah-
men sind auf einen Zeitraum von zehn
Jahren beschränkt.
• Gleichbehandlung: Die Staaten müssen
Anbietern von Dienstleistungen aus dem
Ausland die gleiche Behandlung gewäh-
ren wie ihren eigenen Serviceanbietern,
unabhängig davon, ob es sich um staatli-
che oder private Unternehmen handelt.
»Wettbewerbsverzerrende« Subventio-
nen sind einzuschränken respektive zu
verbieten.
• Marktzugang: Die Beschränkung des
Marktzugangs ist nicht gestattet. Beste-
hen Ausnahmeregelungen bei verlangten
Qualifikationen, technischen Standards
oder Lizenzfragen, die »strenger als erfor-
derlich sind«, kann in Verhandlungen
ihre Aussetzung verlangt werden.

Die WTO beschloss, das Gats nach der
ersten Verhandlungsrunde bis 1996 als
Prozess mit weiteren Runden anzulegen,
die auf eine immer weitgehendere Libe-
ralisierung zielen. Organisatorisch soll
dies dadurch bewerkstelligt werden, dass
immer mehr Dienstleistungsgeschäfte
den vier Modalitäten unterworfen wer-
den; eine Ausweitung der Privatisierung
folgt praktisch automatisch. Die neue
Runde soll nun bis Ende 2006 abge-
schlossen sein.

Vor allem viele Länder des Südens rea-
gierten zurückhaltend. Um die neue Run-
de in Schwung zu bringen, forderte 2001
die WTO-Ministertagung in Doha die
Staaten auf, »Anfragen« (Liste der Länder

mit Dienstleistungen, die sie in jeweils
anderen Ländern liberalisiert sehen wol-
len) und »Angebote« (Liste mit Dienstleis-
tungen, die ein Land zu liberalisieren be-
reit ist) zu erstellen. In bilateralen Ver-
handlungen sollten zunächst »Anfragen«
und »Angebote« in Deckung gebracht
werden, um sie anschließend zu verallge-
meinern. Die Globalisierungskritiker for-
derten hingegen ein Moratorium dieses
Prozesses und die Veröffentlichung der
»Angebote« und »Anfragen«, damit in den
einzelnen Ländern die politischen Fol-
gen diskutiert werden können und die Be-
troffenen nicht vor vollendete Tatsachen
gestellt werden.

Aber das »bilaterale« Konzept blieb ste-
cken. Ende 2005, auf der letzten WTO-Mi-
nisterrunde in Hongkong, wurde der
Übergang zu »plurilateralen« Verhand-

lungen beschlossen (siehe Seite 100). Jetzt
besteht die Gefahr, dass wohl begründete
Einzelinteressen von Ländern »im Inte-
resse des Ganzen« ignoriert werden müs-
sen, um überhaupt noch Ergebnisse zu-
stande zu bringen. Viele Nichtregierungs-
organisationen halten es weiterhin für
das Beste, wenn der Gats-Prozess einfach
platzt – dann würde es in diesem Bereich
wenigstens nicht schlimmer.

Einführend
•de.wikipedia.org/wiki/GATS
NGOs
•www.weed-online.org/themen/gats/index.html
•www.wto-runde.de/themen/gats/index.html
Links
•blue-21.de/Themen/Welthandel/gats.php
•www.wto-runde.de/links/03gats_links/
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